
 
 
 
 

     i n  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  

Gemäß §1a(2) VersVG kommt der Versicherungsvertrag erst mit Zugang der Versicherungsurkunde oder einer gesonderten  
Annahmeerklärung zustande. Daher besteht vor diesem Zeitpunkt ohne besondere Vereinbarung kein Versicherungsschutz 

 

 

                 

□ Herr □ Frau 
 
Titel:    
Name:       Vorname: 
Straße:      PLZ / Ort: 
Geb. Datum: 
E-Mail:      Tel. Nr.: 
  
Versicherungssumme:     € 2.000.000.- 
Bruttojahresprämie:     € 450.- 
 
Die Prämien sind Jahresprämie und beinhalten eine Versicherungssteuer von derzeit 11%. 
 
Mitversicherung von Hilfspersonal  für Führen, Trockenreiten, Longieren, u. a. 
 
o bis max. 3 Personen zuzüglich  € 225.- p.a. 
o ab 4 Personen           zuzüglich € 450.-  p.a. 
 
ACHTUNG: Umfasst nicht das Risiko der Pferdeeinstellung bzw. ersetzt keine 
Betriebshaftpflichtversicherung! 
 
Funktion ( z.B. Bereiter, Reitinstruktion usw.):       
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an 
Tieren bei oder infolge beruflichen Tätigkeiten des Versicherungsnehmers bis zu einem Sublimit 
von € 200.000.-. Der Selbstbehalt beträgt € 500.- pro Schadensfall 
 
ACHTUNG: Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Beritt-Ve rtrag (PDF) von jedem 
   Ihrer Kunden unterschrieben wird. 
 
 
Zahlungsart: (jährlich,1/2-jährlich,¼-jährlich):        
 
Vertragsbeginn:        Laufzeit 1 Jahr mit automatischer Prolongation 
 
Zahlung nur mittels Einzugsermächtigung möglich! 
 
Bankinstitut:     BIC: 
IBAN:      Kontoinhaber: 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Ort/Datum           Unterschrift 

ANTRAG 
 

Bereiter und Reitlehrerhaftpflicht  


